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In Beantwortung der schriTt lichen parlamentarischen AnTrage Nr. 

3S0S/J betreTTend AUTrechterhaltung der RilcklauTquote bei Bier

Tlaschen, welche die Abgeordneten Dr. Dillersberger und Klara 

Motter am 22. Mai 19S9 an mich richteten, beehre ich mich wie 

Tolgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der AnTrage: 

Die Umstellung aUT die 1/2 I Euro-8iernormTlasche in den Jahren 

1965 bis 196? erTolgte aUTgrund einer Treiwillige~ Vereinbarung 

der österreichischen Brauereien; eine VerpTlichtung, mein Ressort 

von einem eventuellen Abgehen von dieser Flasche zu verständigen, 

besteht nicht. Aus diesem Grunde war auch meinem Ressort die 

Tatsache, daß die Ottakringer Brauerei von der Verwendung der 

1/2 I Euro-BiernormTlasche abgeht, nicht bekannt. 

Zu Punkt 2 der AnTrage: 

Im Vollzugsbereich des Bundesm1nister1ums Tilr wirtschaTtliche An

gelegenheiten besteht keine rechtliche Handhabe zur AUTrechter

haltung des Systems der Euro-8iernormTlasche. 
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Die in der Anfrage erwähnte neue 1/2 1 Bierflasche ist aber eben

falls eine Mehrweg-Pfandflasche, sodaß auch bei Verwendung dieses 

Gebindes eine entsprechende Aücklaufquote erwartet werden kann. 
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